
Ldie Ausführungen des Verfassers leuchten ein, gyanz abgesehen VO

dem Umstand, daß damals alle Herrscher versuchten, kleinere Territorien
sich reißen un! ihren FEinflußbereich vergrößern.

Der schmucke, bebilderte and ist ein Gewinn die Territorialge-
schichte.

Wılhelm Neuser

DDietrich Pöppel, I )as Hochstift Paderborn. Entstehung und Entwicklung der ] andes-
oheit, Bontifatius Verlag, Paderborn 1996. 178

[ Jas mMi1t dem Imprimatur des Generalvikars versehene Buch ennt und
charakteristert nıiıcht die Bischöte (von 806 bıs Zum nde der bischöf-
lıchen Landesherrschaft CS bietet darüber hinaus eine Verfassungs-
geschichte des Bıstums Der Untertitel weist darauf Idieser Aspekt
der Bıistums- un! Landesgeschichte des Paderborner Gebietes verdient
höchste Beachtung. IIenn allzu leicht verg1lt dıie Kirchengeschichte dıie
Rechts- und Verfassungsgeschichte berücksichtigen. S1e bestimmt
hohem Maße VO der Reformation abgesehen, die Recht
dıe geschichtliche Entwicklung.

IBIG Bischoöfe werden chronologischer Reihenfolge vorgestellt un!
ihre polıtischen, wirtschaftliıchen un! gesetzgeberischen Leistungen DE-

Kıne Ausnahme bıilden die Bischöfe des 16 Jahrhunderts. S1e
verdienen eine gesonderte Vorstellung, we1l das Domkapnitel Pader-
born auswartige Bischofe wahlte, die „sich Paderborn selten sehen
heßen‘“‘; s1e ‚„‚fühlten sıch als Landesherren, weniger der gat niıcht als
Bıschofe.““ (S 1413) In Wahrheit iıhnen Protestanten; He1in-
rich VO Sachsen-Lauenburg versuchte 1582 SOgar ver eblich
das Stift sakularısıeren (S 117 /u einer Geschichte der 1Landeshoheiıt
atte auch eine ausführliche Darstellung dieser Biıschöfe gehött, hne
Zensut. IBDIG Verluste durch die Reformation (Lippe und Waldeck)
werden aufgezählt.

IJIa die 1000jährige Geschichte des Biıstums knapp und klar beschrie-
ben wird, ist die Lekture außerordentlich belehrend. /Zauerst die katiserl1-
chen Bischöfe, die sıch die Vogte, Rıtter un (Gratfen wehren
hatten IJ)ann gewährte der Katiser Jahre 12 den Bischöfen landes-
herrliche Rechte. IDiese sammelten und bauten ber viele Jahre das
Füurstbistum Paderborn. Sehr werden die re1 Staände mit ihren
Rechten beschrieben: IBIG Domherren, die durch Wahlkapitulationen ihre
Macht den Bischof befestigten, der del un die Stadte, dıe sich
E1igenrechte erstritten. Bemerkenswert auch: Im Jahre 1731 gaben die
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Dombherren das Zusammenleben Domkloster auf un bezogen
Kurten den Domplatz (S f. Wıe del un! Stadte Beginn des
17. Jahrhunderts wieder ihre Rechte verloren, atte allerdings deutlicher
herausgearbeitet werden mussen. Gegenreformation WAT gepaartt mMit Ab-
solutismus.

Eın besonderes Kennzeichen der Darstellung ist dıe Berücksichtigung
der Baugeschichte, die der Tlat CN mit der politischen Geschichte Ver-

knüpft ist Burgen, < löster un! insbesondere die Veränderungen des
1Ioms und seiner Umgebung werden plastiısch beschrieben. [Dazu gehö-
Ten ber viele Seiten Bılder. en Grundrisse, Stegel, Standbhilder
der Bischöfe, Ahnentafeln USW. Der Verfasser hat keine Muüuhe gescheut,
dıie Geschichte oreifbar und verständlıch machen.

Wılhelm Neuser

Anton Schindling, Walter Liegler (Hg.) [Iıe T erritorien des Reichs IM L’eitalter der
Keformalion und Konfesstonalisterung. (Land unı! Konfesston
eft Nachträge; Katholisches Leben und Kirchenreform Z eitalter
der Glaubensspaltung 56), Aschendorff, Munster 1996, 248

Der Nachtragsband behandelt „solche Territorien, dıie oft wen1g Be-
achtung gefunden haben‘‘ Es sind Augsburg un! Regensburg eweıls
Reichsstadt un! Hochstift), Passau, Mansteld, dıe Lausıtzen, Lübeck
(Reichsstadt, Hochstift un! benachbarte Hansestädte), Oldenburg,
Schaumburg-Lippe, Pfalz-Zweibrücken, Freigrafschaft Burgund Mi1t
Franche-Comte und Besancon, Deutscher Orden Jeweıils auf 15—20 Se1-
ten werden diese kleineren TLerritorien behandelt. Es ist erstaunlıch, wel-
ch: Informationsfülle gegeben wir und Z W politischet, verfassungs-
rechtlıcher, wirtschaftlicher, kultureller un! soziologischer Hiınsıcht. SO
erfahrt iNAan auch die Zahl der Weltgeistlichen, Moönche un! Nonnen
den Reichsstadten; S16 mussen das Straßenbild VOT der Reformation be-
simmt haben Freilich darf inNnan nıcht mehr erwarten, als die. beschränkte
Seitenzahl zulaßt Es ist immer NUr ein Abrıil, der gegeben IBDIG
Hauptfakten wetrden aber zuverlässig aufgeführt. Das Vorgehen Herzog
Ernsts Passau gegenüber den „Neugläubigen‘‘ inkonsequent DC-
;we1ıl die Whıedertaufer hart verfolgte, dem Luthertum aber Raum
leß S 65) Dabe1 ist übersehen, Antıtrinitarier und Wıiedertäufter
durch das Corpus Juris 1vılıs verfolgt wurden. Hınzuzusetzen ware auch:
Der „Pre bur betraf die lutherischen un! zwinglı-
schen Pfarrer (S 18); die utherischen Prediger Rana und Agricola WUr-
den 1531 gleichsam h@ausgeworfen. IBDIG reiche Literaturangabe ermOg-
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